
Allgemeine Informationen 

Zur Vorsorgevollmacht 
für den Landkreis Ludwigsburg  
 

 

Ein Unfal l,  eine Krankheit  oder altersbedingte Gebrechen können dazu führen, 
dass man selbst nicht mehr entscheidungs- und handlungsfähig ist.  Im Rahmen 
einer Vorsorgevol lmacht kann man hierfür Vorsorge treffen und eine Vertrauens-
person bestimmen, die dann befugt ist,  die persönl ichen Angelegenheiten zu  
regeln. Die Ausstellung einer Vol lmacht setzt ein großes Vertrauensverhältnis 
zwischen Vol lmachtgeber und Vol lmachtnehmer voraus.  

 

Wie erteile ich eine Vorsorgevollmacht?  
Generel l sol lten Sie Ihre Vorsorgevol lmacht schrif t l ich festhalten. Ob Sie diese 
formlos schreiben oder eine Vor lage verwenden, bleibt Ihnen selbst über lassen. 
Grundsätzlich gilt :  Je konkreter Sie die Aufgabenbereiche in der Vollmacht for-
mulieren, desto eindeutiger sind die Befugnisse des Bevol lmächtigten geregelt .   

 

Die notar iell beurkundete Vol lmacht  

Notare erstel len rechtssichere individuel le Vol lmachten und klären über die Trag-
weite und Risiken einer Vol lmachtsertei lung auf . Zudem prüf t der Notar die Ge-
schäftsfähigkeit  des Vol lmachtgebers .  Eine notar iell beurkundete Vol lmacht hat 
deshalb al lgemein die größte Akzeptanz. Sie wird bei Grundstücksgeschäften und 
in der Regel auch von den Banken anerkannt.  

Für die Beratung und Beurkundung ver langen Notare einheit l ich eine vermögens-
abhängige Gebühr. Genaue Kosten erf ragen Sie bit te direkt bei einem Notar Ihrer 
Wahl.  

 

Die beglaubigte Vol lmacht durch die Betreuungsbehörde 

Wenn Sie die Vollmacht nicht notar iell beurkunden lassen möchten, können Sie 
Ihre Unterschrif t  auf  der Vol lmacht auch durch die Betreuungsbehörde des Land-
ratsamtes öffentl ich beglaubigen lassen. Hierbei wird attest ier t ,  dass die Unter-
schrif t  tatsächl ich vom Vol lmachtgeber geleistet worden ist.  Die Beratung durch 
die Betreuungsbehörde umfasst allgemeine Fragen rund um das Thema Voll-
macht. Es f indet keine individuel le Prüfung der selbsterstel lten Vol lmacht statt .  

Neben einer öf fent l ich beglaubigten Vol lmacht ist zusätzlich eine separat ertei lte 
(kostenlose) Bankvol lmacht erforderl ich!  

Vereinbaren Sie bit te einen Termin bei der Betreuungsbehörde und br ingen zu 
diesem Ihre fert ig formulierte Vol lmacht – noch nicht unterschrieben(!)  -  und Ihren 
Personalausweis oder Reisepass mit.   

Pro Person wird von der Betreuungsbehörde eine Gebühr von € 10,- erhoben.  

Hrsg. 
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Die Vol lmacht ohne Beurkundung oder Beglaubigung 

Auch eine schr if t l iche Vollmacht ohne Beurkundung oder Beglaubigung ist eine 
gült ige Vollmacht. Al lerdings wird diese im Rechtsverkehr nur bedingt akzept iert .  

 

Wie greift die Vollmacht im Bedarfsfall? 
Informieren Sie Ihre Angehör igen darüber, dass Sie eine Vollmacht ertei lt  haben 
und wer Bevol lmächt igter ist.  Stel len Sie außerdem sicher, dass die Vollmacht für 
den Bevollmächtigten zugänglich hinter legt ist.   

Mit Vorlage der Originalausfert igung der Vol lmacht kann der Bevol lmächt igte so-
fort handeln.  

Ihre Vollmacht können Sie auch bei der Bundesnotarkammer onl ine registr ieren 
lassen unter: www.vorsorgeregister.de. Im Bedarfsfall wird dort vom Betreuungs-
gericht erf ragt, ob eine Vorsorgevol lmacht eingetragen und welche Person be-
vol lmächt igt wurde.  

Die Ausübung einer Vol lmacht im Ernstfall bedeutet eine große Verantwortung  
für den Bevollmächtigten. Deshalb ist es wicht ig, dass Sie bereits bei Erstel lung 
der Vol lmacht gemeinsam ihre Handlungsweise mit dem Vollmachtgeber bespre-
chen. Ihre Entscheidungen müssen sich stets am Wunsch und Willen des Voll-
machtgebers orient ieren. 

Nachfolgende Informationen sol len Ihnen eine Orient ierung bei der Ausübung  
einer Vol lmacht bieten, um dadurch zu einer größeren Rechtssicherheit  beim 
Handeln zu gelangen. 

Weitere Informationen zum Thema erhalten sie bei der Betreuungsbehörde und 
dem Betreuungsverein des Landkreis Ludwigsburg. Der Betreuungsverein bietet 
Informationsveranstaltungen in Kooperation mit der Betreuungsbehörde an. Die 
Betreuungsbehörde bietet kostenfreie Einzelberatungen (keine Rechtsberatung!) 
an. 

 

Wie unterscheidet sich eine Vorsorgevollmacht von einer rechtlichen 
Betreuung? 
„Ein Betreuer darf  nur für Aufgabenkreise bestellt  werden, in denen die Betreuung 
erforderl ich ist.  Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenhei-
ten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten… oder durch andere Hi lfen, 
bei denen kein gesetzl icher Vertreter bestel lt  wird, ebenso gut wie durch einen 
Betreuer besorgt werden können“ (§ 1896 Abs. 2 BGB).  
 

Der Sinn einer Vorsorgevollmacht besteht  somit dar in, für den Fal l einer durch 
Krankheit ,  Unfall oder Alter eintretenden Geschäfts- oder Handlungsunfähigkeit  
eine best immte Person vorsorgl ich zu ermächtigen stellvertretend zu handeln, um 
damit eine rechtl iche Betreuung zu vermeiden. 

Im Gegensatz zu einer rechtl ichen Betreuung ist eine Vol lmacht immer eine f rei-
wi l l ige pr ivate Erklärung, die in der Regel nicht vom Staat kontroll iert  wird. Der 
Vol lmachtgeber kann die Person, die einmal für ihn handeln sol l ,  f rei auswählen. 
Eine Vol lmacht kann nur ertei len, wer zum Zeitpunkt der Vol lmachterstel lung ge-
schäftsfähig ist.  Der Bevol lmächt igte ist theoret isch, sobald er in die Vol lmacht 
eingetragen wurde, sofort handlungsfähig. Hierzu muss er jedoch über die Origi-
nalausfert igung der Vol lmacht verfügen. Eine Kopie ist nicht ausreichend.  

Hrsg. 
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http://www.vorsorgeregister.de/ZVR-Zentrales-Vorsorgeregister/Zentrales-Vorsorgeregister-ZVR.php


Eine gesetzl iche Betreuung unter l iegt einem gericht l ichen Betreuungsverfahren. 
Voraussetzungen, Erforderl ichkeit  und Geeignetheit  eines Betreuers müssen 
durch das Betreuungsgericht vor einer Entscheidung geprüf t  werden. Hierfür ist in 
al ler Regel die Einholung eines fachärzt l ichen Gutachtens erforderl ich sowie die 
Beteil igung der Betreuungsbehörde im Betreuungsverfahren. Das Betreuungsge-
richt führt die Aufsicht über die Betreuung. Jeder rechtl iche Betreuer muss dem 
Betreuungsgericht in Form eines jährl ichen Ber ichts, einer Vermögensaufstellung 
und ggf . einer Rechnungslegung, Rechenschaft über sein Handeln ablegen.  

 

Was, wenn keine Vollmacht erteilt wurde?  
Sollten Sie keine Vol lmacht ertei lt  haben und im Bedarfsfall auch nicht mehr in 
der Lage sein, jemanden zu bevol lmächt igen, wird nach §1896 BGB eine recht-
l iche Betreuung für Sie eingerichtet.  Dies bedeutet,  dass vom Betreuungsgericht  
für einen genau def inierten Aufgabenbereich ein recht l icher Betreuer für Sie be-
stel lt  wird. Hierfür kann ein Angehöriger, ein ehrenamtl icher oder beruf l icher Be-
treuer ausgewählt werden.  

Der Betreuer unter l iegt der regelmäßigen Kontrol le des Betreuungsgerichts und 
muss diesem inhalt l ich Nachweise über seine Tätigkeit  vor legen. Außerdem sind 
vor verschiedenen Geschäften, wie z.B. einem Eigentumsverkauf, Genehmigungen 
beim Betreuungsgericht einzuholen.  

Hrsg. 
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